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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 1 b "Veltruper Kirchweg" 
- 15. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt 
hier: Rechtsverbindlichkeit 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 23.03.20.17 die 15. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 b "Veltruper Kirchweg" mit den Festsetzungen nach 
§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und § 86 Bauordnung NRW als Satzung beschlossen: 

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBL. I S. 
2414), in der zuletzt geänderten Fassung,' und§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung wird die 15. Ände
rung des Bebauungsplanes Nr. 1 b „ Veltruper Kirchweg" gemäß § 13a Bau GB mit ihren 
Festsetzungen nach § 9 BauGB und§ 86 Bauordnung NRW als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wird ebenfalls beschlossen." 

Der Geltungsbereich ist in den nachstehend aufgeführten Kartenausschnitten ersicht
lich. 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 



Bebauun9splan Nr. 1 b „Veltruper Kirchweg" - 15. Änderung 
·Kreisstadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
Übersichtsplan 

Kreisstadt Steinfurt 
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung 

„ 

Maßstab 1 :4000 



Bebauungsplan Nr. 1 b „Veltruper Kirchweg" - 15. Änderung Kreisstadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
Flurkarte mit Geltungsbereich 
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Es wird darauf hingewiesen, 

dass gern. § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geltenden Fassung , die Verletzung von Ver
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, 

es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 

· d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinfurt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, und 

dass die Verletzung der in § 214 der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gern. § 
215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht wor
den ist. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Stein
furt geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen sol l, ist schriftlich 
darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) der Neufassung des Bauge
setzbuches vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Der Bebauungsplan und die Begründung liegen bei der Stadtverwaltung Steinfurt im 
Rathaus , Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimme.r 238 bis 240 vom Tage 
dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffent
lich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Überleitungs
vorschriften in § 233 BauGB wird hingewiesen. 

Dies wird gern. §§ 7 und 4 der Gem.eindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) , in der zuletzt 
geltenden Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI: 1 S. 
2414) , in der zuletzt geltenden Fassung, sowie§ 2 (4) Bekanntmachungsverordnung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) , in der zuletzt geltenden Fassung, und § 15 der 
Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361 ), in 
der zuletzt geltenden Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 



Übereinstimmungs bes tätig u n g: 

Gemäß § 2 Ab~. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, 
dass oer Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 
23.03.2017 übereinstimmt urid dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Gemäß § 2 Abs. 4 BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit ange
ordnet. Vorstehendes wirq hiermit gern. § 3 (2) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBI. 1 S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung, und§ 15 der Hauptsatzung der 
Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361), in der zu letzt geänder
ten Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird die 15. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 1 b „Veltruper Kirchweg" rechtsverbindlich . · 

Steinfurt, 10.04.2017 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az.: 111/61/kat 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 7 "Hermann-Löns-Weg I Am Haselbusch" 
- 1. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Borghorst 
hier: Rechtsverbindlichkeit 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 7 "Hermann-Löns-Weg I Am Haselbusch" mit den Festset
zungen nach § 9 Baugesetzbuch (Bau,GB) und § 86 Bauordnung NRW als Satzung 
beschlossen: 

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGB/. I S. 
2414), in der aktuellen Fassung und§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zuletzt geänderten Fassung, wird die 1. Ände
rung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Hermann-Löns-Weg / Am Haselbusch" der Kreis
stadt Steinfurt mit den Festsetzungen nach § 9 BauGB und§ 86 Bauordnung NRW als 
Satzung beschlossen. · 

Die Begründung wird ebenfalls beschlossen." 

Der Geltungsbereich ist in den nachstehend aufgeführten Kartenausschnitten ersicht-
lich. · 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 
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Es wird darauf hingewiesen, 

dass gern. § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666) , in der zuletzt geltenden Fassung , die Verletzung von Ver
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann , · 

es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt , 
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht worden , 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinfurt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, und 

dass die Verletzung der in § 214 der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gern. § 
215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht wor
den ist. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich , wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Stein
furt geltend gemacht worden ·sind . Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll , ist schriftlich 
darzulegen . 

. Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) der Neufassung des Bauge
setzbuches vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Der Bebauungsplan und die Begründung liegen bei der Stadtverwaltung Steinfurt im 
Rathaus, Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage 
dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffent
lich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen. Auskunft gegeben. Auf die Überleitungs
vorschriften in§ 233 BauGB wird hingewiesen. 

Dies wird gern . §§ 7 und 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt 
geltenden Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI : 1 S. 
2414), in der zuletzt geltenden Fassung, sowie§ 2 (4) B~kanntmachungsverordnung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) , in der zuletzt geltenden Fassung , und § 15 der 
Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361 ), in 
der zuletzt geltenden Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 



Übereinstimmungsbestätigung: 

Gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, 
dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 
23.03.2017 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Bekan ntmachungsanord n u ng: 

Gemäß § 2 Abs. 4 BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit ange
ordnet. .Vorstehendes wird hiermit gern. § 3 (2) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBI. 1 S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung, und§ 15 der Hauptsatzung der 
Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361 ), in der zuletzt geänder
ten Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung des Bebau
ungsplanes Nr. 7 „Hermann-Löns-Weg I Am Haselbusch" rechtsverbindlich. 

Steinfurt, 10.04.2017 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az.: 111/61/kat 
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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Landtagswahl am 14. Mai 2017 

1. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Kreisstadt Steinfurt werden in der Zeit 
vom 24. bis 28. April 2017 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten im 

Rathaus, Raum 2 (Meldeamt), 48565 Steinfurt, Emsdettener Str. 40 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichn is eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverze ichnis 
eingetragenen Personen überprüfen wi ll, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk ge
mäß§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten
sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wah lschein hat. 

II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes
tens am 28. April 2017 bis 12 Uhr bei der Bürgermeisterin der Kreisstadt Steinfurt, Raum 109, 
48565 Steinfurt, Emsdettener Straße 40, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

II I. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 
2017 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einle
gen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 81 - Steinfurt 1 durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl tei lnehmen. 

V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wäh
lerverzeichnis (bis zum 28. April 2017) versäumt hat, 

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufge
nommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt. 

V I. Wahlscheine können von eingetragenen Wah lberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 12. Mai 
2017, 18.00 Uhr, bei der Bürgermeisterin (Wahlamt) mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schrift
form gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sönstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können des
halb nicht entgegengenommen werden. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstel
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 



Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm/ihr bis zum Tag vor der Wahl (1 3. Mai 2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen Vorausset
zungen den Antrag noch am Wahltag (14. Mai 2017) bis 15.00 Uhr stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei
sen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 

VII. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift der Bürgermeisterin versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewie
sen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Bür
germeisterin vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be
vollmächtigte Person auszuweisen. 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzette l, legt ihn in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die Bürgermeisterin absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag (1 4. Mai 
2017) bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutsche Post AG als Standardbrief 
ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 

Ort, Datum 

Steinfurt, 10. April 2017 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 

)0I17-/ :16 


